
für dieVerfassung Preußens und Deutschlands.

I. Einleitung.
WaS ich dem Volke Hkr mitzutheilen habe, ist kein P la n , son-

Äern nur eine Idee , und zwar eine Idee, wie fie jeder Publicist, je
der Staatskünstter zu haben und zu veröffentlichen berechtigt ist. —

Allein ich bekenne auch offen, daß ich damit umging, diese Idee zu

einem P la n e zu formiren, und für die Realistrung dieses Planes zu

wirken; ja, ich bin überzeugt, daß ich auf dem betretenen Wege die

Verwirklichung des Planes auch erreicht hätte , wenn nicht durch die

gegen mich in Beziehung au f meine Absichten la u t gewordenen V e r 

dächtigung e n , in welche sogar die Namen hochgestellter Personen

höchst unangemessen verwickelt w u rde n, jener W eg m it unübersteiglichen

Hindernissen verbarricadirt worden wäre. — Jetzt bleibt mir weiter

nichts übrig, als meine Idee zu veröffentlichen, damit das Volk sich

überzeuge: i n w ie fern es dabei — wie meine Feinde behaupteten —

auf einen reactionairen Schritt, auf eine Volksverführung, auf einen

Volksverrath abgeschen war. —

LI.BasZielderBewegung.

Preußen und Deutschland stehen unzweifelhaft a uf dem Punkte,

sich vo r der ganzen civilisirten W elt zu blam iren, dadurch, daß ihr<

große revolutionäre Bewegung des Jahres 1848, welche offenbar po
litische und sociale Motive, also Freiheit und Bro t als Ziel hatte,

einen Ausgang zu nehmen droht, der das politische und sociale Elend,

d. h. die Bourgeoisie-Tyrannei und die Nahrungslostgkeit, zur Folge

haben muß.

Ohne Zweifel hat die ganze deutsche Bewegung drei Hauptzielpunkte

Demokratie, Socialismus und Germanismus, oder mit

andern W orten: Freiheit und Selbstherrschaft des Volkes, Reorgani
sation der Erwrrbsverhältnisse zur Hebung der materiellen W ohlfahrt

und Herstellung eines einen und u ntheilbare n deutschen Reiches.

— Bei allen dreien ist die Frage über die V e rfassung die wichtigste,

weil wvn ihr die Gestaltung -jener drei Momente abhängt. — Dabei

treten uns die drei Haupt-Verfaffungsformen entgegen: Der A bso-

. tisMW'S., derMonstitutionalismus und der Republikanis-

m u s ; und es -fragt sich hierbei gar nicht, welche von den drei For

men dü beste-fei, sondern einzig und allein, welche von den dreien

fik jetzt möglich ist.

Der Absolutism us — darüber wird wohl kein Zweifel herr

schen — ist für immer abgethan und dadurch unmöglich.

Der Repuö'likanismws ist noch viel zu wenig in'S Volk ge
drungen, um schon jetzt für die Dauer möglich zu sein; und eine nicht

dauerhafte Republik muß auf natürlichem Wege zur Despotie führen.

Es bliebe also blos noch der ConstitutionalismuS übrig,

der indeß nur dann von irgend welcher Dauer sein kann, wenn er auf

rein demokratischer Grundlage ruht. — Und in der That ist es

.auch nur dieser dem okratische ConstitutionalismuS, welcher zur Zeit

in der großen Masse des Volkes Sympathieen findet. Allein auch er

-wird über der großen Frage der H eit, der socialen nämlich, unter

gehen müssen, rvenn der demokratischen nicht auch das s o c ia le Ele

ment beigesellt w ird; und so würde es denn darauf ankommen, eine

deMokratisch-sociakle C o n stitutio n zu begründen.
ES fragt sich nun: Ist aus dem bisherigen Wege, welchen die

deutsche Bewegung eingeschlagen hat, das Z ie l derselben, nämlich ein

eines und rmtheilbares deutsches Reich mit demokratisch -

socialer Verfassung, zu erreichen? — Und hier antworte ich mit

einem unbedingten Re>i.n5 —

M stehen nämlich der Erreichung dieses Zieles Hindernisse im

Wege, welche nichtzu übersteigen, sondern nur hinwegzuräumen

sind; und» zu diesen Hindernissen rechne ich vorzugsweise: die M i n i 

ster-Negierung (d. h. die Vermischung der Regierung mit der

Verwaltung desStaats), dieConstituante» oder verfassung
gebenden Nationalversammlungen und die Eristenz der 36

deutschen Souverainetäten. —

Ich werde beweisen, daß und in wiefern diese Elemente H inder

nisse sind fü r die Erreichung des Z iels der deutschen Bewegung.

I I I Die Minister-Regierung.
D e r wunde Fleck aller Verfassungen, ganz besonders aber der k o n 

s titu tio n e lle n , besteht darin, daß die Chefs der Verwaltungszweige

zugleich die Regierung des Staats in Händen haben, dem Volke ge
genüber als Vertreter der Krone auftreten und auf diese Weise ver

erblich wirken für das wahre konstitutionelle Verhältniß zwischen Krone

md Volk. Während die Krone nur die Repräsentantin des

V o lk e s — so zu sagen — das Spiegelbild desselben sein soll, stellt

)ie Minister-Regierung Krone und Volk als zwei Parteien einander

gegenüber, und eS beginnt aus dem Boden der Gesetzgebung, also der

Organisation, ein gegenseitiger K am pf um Rechte, also ein desorgani-

ßrender S tre it, unter welchem die Verfassung zu Grunde gehen muß,

)a jener Kamps entweder m it der Niederlage der Krone oder dcr Nie

verlage des Volkes enden muß. — D a nun außerdem noch der Egois-

n u s , die persönliche Herrschsucht der M in is t e r sich geltend zu machen

ucht, wie das gar nicht anders sein kann: so muß der Kampf zwischen

»er Krone und den Ministern auf der einen, und dem Volke und sei

len Vertretern ans der andern Seite um so verderblicher werden, als ,

>ie sogenannte Verantwortlichkeit der M inister die Conflicte eher ver

mehrt als vermindert, und die beständigen und unvermeidlichen M i 

list erwechsel der Verwaltung und derRegierung des Staats gleich sehr

errüttend wirken müssen. D ie konstitutionellen M onarchien müssen nach lan-

em Kampfe zu Grunde gehen, schon wegen der widernatürlichen Stellung, l

-elche die M inister derselben bisher einnahmen. E in konstitutioneller

Staat mit einer Minister-Regierung kann principiell keine Dauer haben, j

-u nd die Geschichte der Vergangenheit und Gegenwart lehrt auch, da

er factisch nicht bestehen kann. —- Darum keine Minister-Regierung

mehr! denn alle Minister-Regierung ist anti-dem okratisch, muf

anti-demokratisch sein. —

i

-

IV Die Constituante!!.
E s ist meine Ueberzeugung, daß die verfassunggebenden Bersamm

lungen eines Volkes, welches nicht durch seine vollkommne innere

R e ife , sondern durch weltgeschichtliche E re ig n is s e Zur Freiheit ge
langt ist, gar nicht im Stande sein können, dem Volke eine de

Fre ih eit entsprechende Verfassung zu geben. — Der Grund davon lieg!

auf der Hand. Gelangt ein Volk ohne innere Reife, blos durch eni

weltgeschichtliches Eceigniß zur Fre iheit, wie das deutsche durch di

Pariser Revolution, so wird der größte Theil desselben wegen der langen,

zur Gewohnheit gewordenen Knechtschaft weder S in n noch T a le n

fü r die Freiheit haben. U nd es liegt wahrlich eine große Lehre ir

der M arim e des Moses, nach welcher er die aus der egyptischen Dienst

barkeit befreiten Israeliten 46 Jahre lang in der Waste umher wandern

ließ, damit die an Knechtschaft gewöhnte Generation ausstürbe, bevo

er zur Gründung eines freien Staats in Palästina einzog. —

Ein plötzlich aus langer Knechtschaft befreites Volk kann m it

hin in seiner Mehrheit weder Sinn noch Talent für die Freihei

^ haben. Der Sinn dafür wird vielmehr nur in der Minderheit, uni

das T alent dafür gar n u r in einzelnen Persönlichkeiten zu finde«

,, sein. — S o ll aber die Freiheit des Volkes deshalb aufgegeben Werder

e weil die Mehrheit desselben noch keinen Sinn dafür hat? Gewij

nicht! Denn die Freiheit ist ein natürliches, ein angebornes, di<

. Knechtschaft n u r ein künstliches, ein angezwungenes M o m e n t! —

t Es handelt sich also darum, dem Volke die F re ih e it durch di

i- Verfassung in eineForm zu bringen, trotzdem in seiner Mehrh ei

t noch der Sinn für die Knechtschaft liegt; denn der Sinn für di»

i. Freiheit kann bei der Masse n u r erwirkt werden durch die Benutzunc

der Freiheit. —

i Nun aber ist es aus dem Gesagten klar, daß die Nationalversamm-

, lung eines solchenVolkes, (auch wenn sie der w irliche Ausd ru«

, deS Volksw ille n s ist!) den Sinn für dieKnechtschaftin sichtragen,

d.h . reaktionär sein wird. Um wie viel mehr aber muß dreS dermal

z sein, wenn die Nationalversammlung nicht einmal der wirkliche A u s

druck deS VoWwillens ist., sondern in ihrer Mehrheit nur der Aus

-- druck Derer, welche dem Sinne für die Knechtschaft aus Egoismus

huldigen, nämlich deshalb, w e il die Knechtschaft deS Volkes ihner

- Vortheil bringt, wie dies namentlich in den Ständen des Adels, de»

t Geistlichkeit und der Beamten der Fall ist?! —

Und solcher A r t sind denn auch die preußische und deutscht

Nationalversammlung g. denn sie sind hervorgegangen aus in d ire k te r

f Wahlen und unter der Leitung von B ea m te n des absoluten Systems

; Beide müssen also in ihrer Majorität reaktionär sein; und di

^ Erfahrung hat es bereits mehr als schlagend bewiesen, daß sie es

. s ind . Keine von ihnen kann m ithin fü r befähigt erachtet werden,

dem Volke eine wirklich freie Verfassung zu geben.

Es ist eine Ueberzeugung, die sich wohl schon jedem Demokraten

aufgedrängt hat, daß weder die Constituante zu B e rlin noch die zu

Frankfurt im Stande ist, durch die zu gebende Verfassung das Zi

der deutschen Bewegung zu erreichen. Keine von ihnen besitzt die F

higkeit, Deutschland zu einer einen und untheilbaren demokr,

*isch-socialen Constitutions-Monarchie zu machen. —

Dies Z iel ist vielmehr n ur aus einem einzigen Wege zu erreiche«

und dieser besteht darin: daß ein e r der deutschen Staaten die denn

kratisch-sociale Constitutions-Monarchie gründet und a lö d a n n di

übrigen deutschen Staaten in sich aufnimmt. — Denn di

Einheit Deutschlands w ird so lange dieselbe Fabel bleiben, die sie bisher

gewesen, so Langees noch in mehre Souverainetäten zerfällt! —

Aus welche Weise aber kann nun jener eine Staat — z. B . Preu

ßen — bei der Unfähigkeit seiner National-Versammlung zu einer de

mokratisch-socialen Verfassung gelangen? — Auch dazu gieb»

eS nur eine n Weg: die Verfassung muß mit allen darauf ruhenden

organischen Gesetzen von einer e in z ig e n Persönlichkeit (alle n falls auch

von zweien oder dreien!) gemacht und unter der Sanction der Krone

gegebe n werden. Daß diese Person vom Volke dazu ausgerufen,

daß sie für die Zeit ihrer Wirksamkeit von der Krone mit der nöthigen

diktatorischen G e w a lt bekleidet w erd e n, u nd daß sie das unbedingteste

Vertrauen des Volkes in ihre Gesinnung, ihren Charakter und ihr

Talent besitzen muß, versteht sich wohl ganz von selbst. — Unter sol

chen Umständen aber w ird ihr Wirken ein n u r segensreiches sein, wie

die geschichtliche Erfahrung lehrt. Denn dasjenige deutsche Land, w el

ches sich bis jetzt der besten Verfassung rühmen kann, A n h a lt -

D e s s a u , verdankt dieselbe n u r einer solchen einzelnen Persönlichkeit,

nämlich seinem wackern H a b ic h t. — Und wenn Preußen nicht bald

macht, daß seine Verfassung eine noch bessere wird, so kann es ge
schehen, daß sich zur Erzielung von Deutschlands Einheit alle deut

schen Länder an Anhalt-Dessau anschließen! —

V. Die demokratisch-socialeConstitution.
Ich werde in dem Nachfolgenden — wenn auch n u r skizzenhaft

— schildern, welche Verfassung dem Begriffe einer dem okratisch-so

cialen Constitutions-Monarchie am meisten entsprechen würde.

Politische Mrirreipierr.

1) Freiheit desWortes und derHandlung, soweitdadurch

die natürlichen Rechte eines Andern nicht verletzt werden.

2) G leichh eit aller großjährigen Staatsbürger in Rücksicht ihrer

- aatlichen Rechte und Pflichten.

ß M. Soekale Mrirreipierr.

1) Der Erw erb durch A rbeit bildet die Grundlage aller

Slaatsorgamsation.

2) Verpflichtung deS Staats, jedem Erwerbsfähigen,
dem es an Gelegenheit zum Erwerbe fehlt, diese G elegenheit ,zu

bieten. —

3) Verpflichtung des Staats, jeden Erwerbsunfähi

gen nach Verhältniß seiner früheren Erwerbsfähigkeit zn pensioniren.
M . Zur Ausführung dieser socialen Principien würde eine

^ völlige Reorganisation der Erwerbsverhältnisse erforderlich sein nach

folgenden Grundsätzen: Befreiung der A rbeit aus den Kesseln der

*

Capitalmacht durch Errichtung eines N ati onal - Hypotheken-

Znstituts ohne Zins; 2) Errichtung von N at onal-Magazi-
^ neu für die Produkte des Ackerbaues und dcr Industrie; 3) Par-

b cellirung des ländlichen Grundbesitzes; 4) Capitalisirung
der Arbeitskraft,

t

l

L. SLaaLsregrermrg.

'

1) Urversammlungen. Die gesammte Nation ist in Ur-

r Versammlungen zu circa 10,000 Urwählern getheilt. Jede Urver-

sammlung erwählt einen Deputirten nach freier W ahl.

- 2 ) D er gesetzgebende Körper besteht aus den sämmtlichen

t Deputirten der Urversammlungen.

) 3) Der gesetzbegutachtende Körper besteht aus den Depu»

c litte n der verschiedenen G r w erbsftän d e: Städtische Grundbesitzer

^ ländliche Grundbesitzer, Großhändler, Kleinhändler, Fabrikanten, Hand-

r Werker, Künstler, Gelehrte, Tagearbeiter, dienende Klasse,

r 4) Der Regierungskörper besteht aus einer kleinen Anzahl

(20 bis 30) Personen, welche von dem gesetzgebenden Körper aus

e seiner M itte erwählt sind,

e

^ M. StaatSver»»tt«»«g.

Die Staatsverwaltung zerfällt in folgende VerwaltungSzweixr

2 ) Finanz, b) Ackerbau, c)Industrie, <y Handel, e) Staat s-

k institAte, k) Geifteskultur, F) Rechtswegen, ti)Kriegswe-

sen, i) Civilwefen, k) Nationalwohlfahrt. — Jedem -je-
x ser IS VerwaltluiMweLge steht ein Chef vor.

^ H. Staat-Repräsentation.
z

Die Krone repräsentirt das Volk und den Staat nach Innen

und Außen. D ie Person ihres Trägers ist unverletzlich.

V. Rechte und Pflichten der Staat-körper.

Gesetz-Anträge könne« gestellt werden von der K rone durch ihre

Anwälte, vom Regierungskörper, von dem gesetzgebenden

'b K ö rp e r, dem gesetz-begutachtenden Körper und von jeder ein
zelnen UrversanTmlung.

Da jedes Gesetz direct oder indirekt die erwerbsständischer

Interessen berührt, so geht es zuerst durch den aus erwerbsstän

dischen Elementen bestehenden geseßbegrttachtenden K örp e r behufs B e

rathung und Begutachtung. —

M it d:m Gutachten des gesetzbegutachtenden Körpere

kommt der Gesetzvorschlag vor den gesetzgebenden Körper, w el

cher allein die Befugn iß hat, Gesetzt) orschläge zu beschlie
ßen oder zu verwerfen.

Der Regierungskörper, dessen Wirksamkeit während der

Zeit der Wahlperiode permanent ist, hat eiuzig und allein die Be-

fugniß, die zur Ausführung der erlassenen Gesetze nöthigen Decrete

und Verordnungen zu berathen und zu beschließen, welche als

dann den Chefs her verschiedenen Berwaltungszweige zur Vollziehung

zugesendet werden.

Die Staatsverwaltung ist von der Regierung und Gesetz

gebung gänzlich getrennt, und die Verwaltungs-Chefs sind dem

Regierungskörper zum unbedingten Gehorsam verpflichtet. — Jeder

Verwaltungsbeamte ist für seine Handlungen persönlich

verantwortlich, und zwar im Wege Rechtens. —

Die Krone als Repräsentant des Volkes und des Staats steht

an der Spitze der Staatsverwaltung und der Staatsregie
gierung. D . h. sie ernennt ober läßt ernennen die Beamten der Ver-

Wallung und ertheilt den beschlossenen Gesetzen, die im Namen des

Königs erlassen werden, die Sanction. — Glaubt die Krone, daß

ein von dem gesetzgebenden Körp e r beschlossenes Gesetz dem B o lk s -

wohle zuwider läuft: so kann sie diesem Gesetze die Sanction ver

weigern; allein sie muß — wenn der Regierungskörper, der gesetzge
bende K ö rp e r und der gesetzbegutachtende K ö rp e r dagegen Protestiren

— mit ihrem Veto an die Urversammlungen und somit ans

Volk appelliren, damit die Kro;e m it de n Volke stets Hand in

Hand geht und niemals eine feindliche Stellung zu dem Volke anneh

men kann.

Em jeder Geseßvorschlag, welcher eine Abänderung der V e r 

fassung bezweckt, bedarf zu seiner Rechtskraft der Befürw ortung

des geseßbegutachteten K ö rp e r s , des Beschlusses des gesetzgebenden

Körpers, der Bekräftigung durch den Regierungskörper, der Z u 

stimmung der wirklichen Volksmehrheit, welche sich aus den Abstim

mungen der Urversammlungen erm ittelt, und endlich der unabhängi
gen Sanction der Krone. —

I n allen staatsrechtlichen Conflicten ist der gesetzgebende K ö rp e r

einziger, entscheidender Gerichtshof; denn durch ihn w ird die S o u -

verainetät des Volkes repräsentirt.

VI. Ausführung der Idee.
M a n w ird sich überzeugt haben, daß die hier skizzirte Verfas

sung aufder breitesten demokratisch-socialen Grundlage ruht.

Allem ihr größter VorM g vor allen bestehenden Verfassungen ruht

offenbar darin; dass fie das feindliche Verhältniß zwischen Krone uud

V olt beseitigt und die Mmifter-Regsierung mit allen daraus entsprin
genden Uibelständen^ a ls da sind: Ministerkrisen, M inifterstürze, Vki-

nisterwechfel, MinisteM mpfe, Mmisterportefeuilles-Bestrebungen und

Kabalen aller A rt^ ganz unmöglich macht. Es läßt diese Verfas

sung dem Ehrgeize kein anderes Feld als dasjenige, auf welchem

man für die W ohlfahrt des Volkes wirken kann.

Natürlich aber wird man nun nach dem Wegen der Ausfüh

rung fragen, und. hier gerathen wir in das Gebiet der Pläne, wel

ches ich kaum betreten h atte , a ls die gegen mich laut werdenden

Verdächtigungen Mos Fortschreiten a u f demselben unmöglich machten.

— Ich muß mich in Bezug hierass m it dem Gesagten begnügen und

cs dem Scharfsinn des Lesers überlassen, sein U rtheil über mich und

meine Handlungsweise sich aus dem Nachfolgenden zu bilden.

Cs giebt zur Realisirung der ausgeführten Idee zwei Wege:
eimn revoluttonären und eivM legalem D er erstere, welchen

ich hier natürlich nicht empfohlen haben will, brauche ich um so we

niger umeinander zu fetzen, als er sich ans dem andern von selbst

ergiebt. Dieser andere aber würkw folgenden L a u f nehmen, voraus-

gesOt, -daß die Krone sich m it dem Plane einverstanden erklärt rm?o

das V olk'a uf dem Wege der Propaganda dafür gew-onmn worden '-äst.

Nachdem die Krone dem Volke die nöthigen 'Garantieen gebo
ten Hat, «Atläßt sie die Minister und lös't die Natronail-

verfamMlung auf, während Mgleich das in einer friedlichen Be

wegung begriffene Volk den M ann seines Vertrauens uvter dem

Namm enges Volkstribun zum verfassunggebenden Dictator aus

ru ft, in Melcher Eigenschaft er von der Krone bestätigt wird, —

Sein Mandat lautet auf nur vier Wochen, und er haftet für die

treue Erfülkrmg desselben Mit feinem Kopfe.

Während dieser vier Wochen muß der Bolkstribun nicht

blos die Berfafsungs-Urkunde, sondern such alle darauf ruhen

den organischen Gesetze fertig machen und durch die S anction

der Krone in Rechtskraft treten lassen. — Hst seine Mission in die

ser Weise erfüllt, so tritt er ab und überläßt die etwaigen Ver

änderungen und Verbesserungen der Verfassung und der da ra u f r u 

henden Gesetze dem neuen verfassungsmäßigen W e g e .

—

H a t irgend ein größeres deutsches Land — z. B . Preußen —

in dieser Weise einen beneidenswertheft Zustand erschaffen, u -

ruht die Krone auf dem Haupte eines Mannes, der mit dcr nöthigen

Energie deS Charakters und m it der erforderlichen Thatkraft ausgerü
stet ist, um in der Weltgeschichte einen kühnen G riff zu thu n : dann

würde es zur Erzielung der vielbesprochenen Einheit Deutschlands viel

leicht n u r der ersten A uffo rd e ru n g bedürfen, daß sich sämpttliche deutsche

Staaten — unter dem Rücktritte ihrer Souveraine — dem preußischen
Reiche anzuschließen haben, welches demnächst dann ein deutsches

Reich werden würde. — Denn nur so und nicht anders kann Deutsch

land zu einer wirklichen Einheit kommen, wenn eS nicht etwa auf

republikanischem Wege dazu gelangen w il l. —

M a n w ird aber bei dieser ganzen Idee die Frage auswerfen: ob

sich irgend ein deutscher Fürst — oder, da Preußen am nächsten ls z r

berufen sein möchte, — einen solchen kühnen G riff in die Weltge
schichte zu thun — ob sich der König von Preußen dazu verstehen

würde, die für die Verfassung Preußens uud Deutschlands angedeute
ten Wege einzuschlagen. — Von Friedrich Wilhelm IV. bezweifeln w ir

dies, einmal wegen seines romantischen, poetischen Charakters, der

sich in dem modernen Staatsleben nicht heimisch fühlen würde, zum

andern deswegen, w eil er die absolute Krone bereits sieben Jahre ge
tragen und sich von ihm also nicht erwarten läß t, daß er sich den

Rechten derselben a uf einmal so entwöhnt haben sollte, um in der de

mokratisch-konstitutionellen Krone Befriedigung zu finden; zum d ritten,

weil er wohl ein Freund des ruhigen, gemessenen Fortschritts, nicht

aber ein Freund kühner weltgeschichtlicher G riffe u n d Thaten ist. —

Vielleicht aber — und ich glaube dies annehmen zu dürfen —-

sehnt sich das v o n mannichfachen trübe n Schicksalen getroffne H e rz

des Königs blos nach einer Gelegenheit, um — wie König Ludwig

von Baiern — unter der Zustimmung des Volkes zu G unsten sei

nes legitimen Nachfolgers die Krone niederlegen zu können;

und Friedrich Wilhelm IV. scheut diesen Schritt nur, weil er eine

gewisse Unpopularität seines legitimen Nachfolgers fürchtet, der übri

gens trotz dieser Unpopularität die Krone empfangen würde, wenn

Plötzlich zufällig die Hand des Todes sich über Friedrich W ilhelm IV .

ausstreckte. —

Es früge sich daher n u r : ob nicht dieser legitime Nachfolger gem

eine Gelegenheit ergreifen würde, um sich die Volksgunst zu gewinnen;

ob es nicht in seinem eignen Interesse läge, sich durch große

und liberale Concessionen das Vertrauen des Volkes zu errin

gen; und dann käme es darauf an zu ergründen: 1) ob jener Prinz,

ein M a n n von Charakter, Energie und festem, entschiedenem W ille n ,

m it dem alten System so ganz und gar gebrochen hat, um

sich dem neuen m it ganzer Seele hingeben zu können; 2 ) ob daS Volk

zu seiner Ehrenhaftigkeit das Vertrauen gewinnen kann, daß ihm seine

Zusagen heilig sein werden; 2) ob er Lust und Kra ft hat, eine welt

geschichtliche M issio n zu übernehmen. —

Ich würde vielleicht die Genugthuung gehabt haben, diese Fragen

m it J a beantworten und dies J a m it Beweisen belegen zu können,

wenn m ir die Gelegenheit zur E rgründung alles Dessen geworden

wäre. — A lle in diese Gelegenheit ist m ir durch die seitens der D e

mokraten-Partei gegen mich laut und öffentlich gewordenen V er

dächtigungen entrückt worden. Ich bin dadurch um eine schöne H o ff

nung, die ich für das Befferwerden unsers traurigen Zustandes und

für die W ohlfahrt der Nation hatte, ärmer geworden; und jo bleibt

mir denn nichts übrig, als meine Idee dem Volke zur Prüfung vor

zulegen, dam it es entscheiden könne: ob ich — w ie m an mich beschul

e t hat — damit umgegangen bin, die Freiheit und die W ohl

fahrt des Volkes zu verrathen. —

Berlin, 18. September 1848.

H e ld
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